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zu einem  gesellschaftsgemäßen V erhalten erfordert, daß ih r Vollzug und 
der dam it verbundene Um erziehungsprozeß planm äßig und ungestört 
verlaufen. Störungen dieser P lanm äßigkeit w irken sich nicht zuletzt auf 
den Um erziehungsprozeß des Täters selbst aus. Dabei ist aber bei den 
m odernen und hum anistischen Form en unseres Strafvollzugs (vgl. dazu 
auch §§ 15 fl. SVWG, §§ 26 fl. SVWG) d ie G efahr vorhanden, daß unein
sichtige S trafgefangene die hum anen Form en des Strafvollzugs m ißver
stehen und evtl. Möglichkeiten dazu ausnützen, um  sich der w eiteren 
Verwirklichung der S trafen  durch Flucht zu entziehen. § 237 soll dem  Vor
beugen und eine ordnungsgem äße Durchführung des Strafvollzugs ge
währleisten.

2. Täter kann  n u r sein, w er zu einer S trafe m it F reiheitsentzug (§§ 38, 
74, 75) rechtskräftig  veru rteilt w orden ist. Der Untersuchungsgefan

gene w ird vom T atbestand nicht erfaßt.
V oraussetzung ist w eiter, daß er die- S trafe bereits angetreten  h a t und 

daß e r  en tw eder aus der Strafvollzugseinrichtung oder aus der Bewachung 
oder Beaufsichtigung (z. B. beim  A rbeitseinsatz oder beim Transport) 
flieht. Dadurch muß der Vollzug der gerichtlich angeordneten S trafe m it 
F reiheitsentzug verh indert w erden. § 237 ist z. B. nicht erfüllt, w enn ein 
S trafgefangener aus der H aftanstalt entweicht, um  am  A rbeitseinsatz der 
übrigen H äftlinge teilzunehm en, von dem  er wegen eines D isziplinar
vergehens zeitweilig ausgeschlossen w urde.

3. Der Versuch begründet keine str. V erantw . W er einem  V erurteilten 
beim Entweichen h ilft (auch evtl, der M itgefangene), ist nach § 235

strafrechtlich verantw ortlich:

4. Abs. 2 eröffnet die Möglichkeit, von strafrechtlichen Maßnahmen 
abzusehen, wenn sich der T äter nach der Flucht freiw illig  w ieder

stellt. In der Regel w ird diese Bestim m ung dann anzuw enden sein, wenn 
er sich zu einem Zeitpunkt stellt, wo noch keine um fangreichen M aß
nahm en zu seiner W iederergreifung eingeleitet w urden und die Tätigkeit 
der Organe des Strafvollzugs noch nicht wesentlich beeinträchtigt w orden 
ist.

§ 238

Verletzung einer Aufenthaltsbeschränkung 
oder eines Tätigkeitsverbots

(1) Wer böswillig sich einer durch das Gericht ausgespro
chenen Aufenthaltsbeschränkung entzieht oder Erziehungs
und Kontrollmaßnahmen nach den §§ 47, 48 verletzt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf 
Bewährung oder mit Geldstrafe bestraft.
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